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Die Bundesarbeitskammer spricht sich zunächst dagegen aus, die mit dem gegenständ

lichen Entwurf einhergehende grundsätzliche Neuausrichtung der Erhebung des AJtla

stenbeitrags im Zuge der Budgetbegleitgesetze durchzuführen. In dieser Geschwindig

keit, die eine Einbindung der relevanten Akteure und eine detaillierte Diskussion nicht 

ermöglicht, kann der Komplexität dieser Materie nicht Rechnung getragen werden. Eine 

derartige Überhastung ist auch sachlich nicht gerechtfertigt oder erforderlich, da das 

Altlastensanierungsgesetz in seiner derzeit geltenden FassUng ein ausreichendes Mit

telaufkommen für die nächste Zeit sicherstellt. 

Die Bundesarbeitskammer spricht sich weiters dagegen aus. die Verbrennung von Abfäl

len und die Herstellung von Brennstoffprodukten dem Altlastenbeitrag zu unterwerfen. 

Mit der im Entwurf vorgeschlagenen Neuausrichtung der Erhebung des Altlastenbeitrags 

- von der Deponierung hin zum Abfall - wird eine Variante gewählt, die in der vom Bun

desministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft in Auftrag 

gegebenen Studie über "Neue Abgaben- bzw. Finanzierungsmodelle zur Altlastensanie

rung" unter den verschiedenen untersuchten Modellen nur im Mittelfeld zu liegen kam. 

Auch wurden die Investitionsentscheidungen für Abfallbehandlungsanlagen im wesentli

chen aufgrund der bisherigen Abgabenstruktur getroffen. Mit der nun vorgeschlagenen 

Änderung können sich wesentliche Änderungen bei der Wirtschaftlichkeit der Anlagen 

ergeben. Die Bundesarbeitskammer spricht sich dafür aus, den AltJastenbeitrag weiterhin 

auf das Deponieren zu erheben. 
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Die Bundesarbeitskammer ist der Ansicht, dass, wenn schon die beitragspflichtigen Tat

bestände ausgeweitet werden sollen, im Sinne des Verursacherprinzips Betriebe, in de

nen altlastengeneigte Tätigkeiten durchgeführt werden, an der Aufbringung des Altla

stenbeitrags beteiligt sein sollen. Immerhin stellen Altstandorte, also betriebliche Altla

sten, einen Großteil der Altlasten, die aus AISAG-Mitteln saniert oder gesichert werden. 

Die Klärschlammverbrennung ist ein Thema, das besonders betroffen ist, wenn die Ab

fallmenge vor der Verbrennung altlastenbeitragspflichtig wird, ist. Die Verbrennung von 

Klärschlamm wird mit der neuen Regelung beitragspflichtig, wobei der hohe Wasserge

halt des Klärschlamms eine hohe Beitragspflicht nach sich zieht. Dies wird zu einer ver

mehrten Ausbringung von Klärschlamm auf landwirtschaftlichen Flächen führen, außer 

wenn mit dem neuformulierten § 3 Abs 1 auch die Ausbringung von Klärschlamm auf 

landwirtschaftliche Flächen altlastenbeitragspflichtig wird. 

Weitere Anmerkungen: 

Zu Z. 3: 

Im neu vorgeschlagenen § 2 Z 16 ist die Formulierung nsoweit der überwiegende Anteil 

Boden oder Erde ist" nicht ausreichend bestimmt. Statt des Wortes "überwiegend" sollte 

ein Anteil festgelegt werden. 

Zu Z. 11 

Nach Ansicht der Bundesarbeitskammer soll § 6 Abs 4 Z 3 lauten: ,,3. zur Ablagerung auf 

einer Deponie außerhalb des Bundesgebietes befördert, die den Anforderungen von Z. 1 

oder 2 genügt," um sicherzustellen, dass die im Vergleich zu § 6 Abs 1 niedrigeren Altla

stenbeiträge nur dann anzuwenden sind, wenn die Deponie auch außerhalb des Bun

desgebietes den höheren Standards genügt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Herbert Tumpel 

Präsident 

LQ.t� 
Maria Kubitschek 

iV des Direktors 
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